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Kreistag Sitzungsdatum: 08.06.2006 

 
 

Vorlage Nr.: 0132/2006/LR/AV 
Tagesordnungspunkt    1 - öffentlich - 

Betreff: 
Einwendung gegen die Niederschrift über die Sitzung des Kreistags vom
09.03.2006 
Beschlussvorschlag: 
Der Kreistag lehnt die Einwendungen des Kreistagsmitglieds Wilfried Hahn gegen die 
Niederschrift über die Sitzung des Kreistags vom 09.03.2006 ab. 
 
 
Der Sachverhalt ist auf der Rückseite dargelegt. 
 

Finanzielle Auswirkungen des Beschlusses: 

 ja  nein  noch nicht zu übersehen 

Kosten €             Haushaltsstelle          Haushaltsjahr         

Vorgesehen im   Verwaltungshaushalt   Vermögenshaushalt 

  Mittel stehen zur Verfügung  Mittel stehen nicht zur Verfügung 

 
 
 



S A C H V E R H A L T 
 
Mit Schreiben vom 28.03.2006 hat KTM Wilfried Hahn bei der Geschäftsstelle des 
Kreistags schriftlich Einwendungen gegen die Niederschrift über die Sitzung des 
Kreistags am 09.03.2006 erhoben. 
 
Als Begründung führt KTM Hahn folgendes an: „Die rein numerische Auflistung 
meines Namens im Protokoll mit dem Zusatz, dass ich den Beschlussvorschlag 
ablehnen würde, wird meinem Anliegen nicht gerecht. Ich vertrat und vertrete 
weiterhin die Auffassung, dass ich die Vergabe des ersten Preises im Wettbewerb 
zur Erweiterung von Schloss Homburg an den Architekten van den Valentyn als 
ungerecht ansehe. Dies habe ich in meiner Rede vor dem Kreistag begründet. Zu 
Ergänzung der Niederschrift füge ich den Text meiner Rede als Anlage bei.“ 
 
Nach § 28 Abs. 1 der Geschäftsordnung für den Kreistag des Oberbergischen 
Kreises ist über jede Sitzung des Kreistages eine Niederschrift anzufertigen. 
 
Diese Niederschrift muss gemäß § 28 Abs. 3 der Geschäftsordnung folgende Inhalte 
enthalten: 
 

a) Tag, Ort, Beginn, Dauer einer Unterbrechung und Ende der Sitzung, 

b) die Namen  der an der Sitzung Beteiligten und auf Verlangen eines 
Kreistagsmitgliedes die Tagesordnungspunkte, bei deren Behandlung es an 
Abstimmung oder Wahlen nicht teilgenommen hat,  

c) die behandelten Tagesordnungspunkte, Anträge, die zur  Abstimmung  
gestellt wurden, und  den Wortlaut  der Beschlüsse  und die Ergebnisse der 
Wahlen,  

d) die  Kreistagsmitglieder, die  gemäß § 28 KrO und § 36 KrO an der Beratung 
und Entscheidung nicht teilgenommen haben,  

e) bei Abstimmungen und Wahlen:  
aa) Auf  Verlangen eines  Kreistagsmitgliedes das Stimmverhältnis 

einschließlich der Stimmenthaltungen und der Gegenstimmen,  
bb) bei namentlicher  Abstimmung, wie jedes Kreistagsmitglied gestimmt hat,  

cc) bei  Wahlen durch  Stimmzettel die  Zahl der  Stimmen für die einzelnen 
Bewerber,  

dd) bei Losentscheid die Beschreibung des Losverfahrens, 

ee) Erklärungen von Kreistagsmitgliedern, die zur Vermeidung der Haftung 
nach § 28 Abs. 3 KrO abgegeben wurden,  



f) den wesentlichen Inhalt der Antwort auf Anfragen, soweit die Antwort nicht 
schriftlich vorliegt,  

g) Ordnungsmaßnahmen,  

h) auf  besonderes Verlangen: abweichende Meinung  eines Kreistagsmitgliedes.  
 
Aus dieser Auflistung ist zu entnehmen, dass die abweichende Meinungen eines 
Kreistagsmitglieds auf besonderes Verlangen in die Niederschrift aufgenommen 
werden muss. 
 
Da eine entsprechende Bekundung des KTM Hahn in der Sitzung nicht abgegeben 
wurde, ist bei der Erstellung der Niederschrift entsprechend der Geschäftsordnung 
verfahren worden.  
 
Die Einwendung von KTM Hahn ist daher aus der Sicht der Verwaltung 
zurückzuweisen. 
 
Um dem Anliegen von KTM Hahn dennoch gerecht zu werden, wird vorgeschlagen, 
seine Ausführungen der Originalniederschrift als Anlage beizufügen. 
 
 
 

gez.  gez. 
Hagen Jobi 
-Landrat- 

 Jochen Hagt 
-Allgemeiner Vertreter- 

 
 
 


